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Grundsätze für den Flugbetrieb 
in allen Sektionen des Aero-Club 

 

Modellflugsport, Ballonfahrt, 
Fallschirmspringen, Hänge- und Paragleiten, 

Segelflug, Motorflug, Zivilflugplätze und Flugschulen 
 

gültig ab 01. April 2021
 

 
 
 
Gestützt auf die 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz idF BGBl. II Nr. 139/2021, empfiehlt der Österreichische Aero-Club als Sport-Fachverband 
für den gesamten Flugsport in Österreich die Ausübung jeglicher Art von Flugsport nur unter Berücksichtigung und 
Einhaltung folgender Grundregeln: 
 
 
(1) Auf das Grundgebot der Fliegerei, keinerlei Risiken einzugehen, ist besonderes Augenmerk zu legen! 

Die Mindestanforderungen bezüglich des notwendigen Trainings sind streng zu beachten! 
 

Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr des Folgetags sind bis zum Ablauf des 3. 
April 2021 zu beachten. 
 

Darüber hinaus verordnete Erleichterungen im Bundesland Vorarlberg (gem. § 25 der o.a. Verordnung) bzw. 
Verschärfungen für die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien (gem. § 26 der o.a. Verordnung) 
stehen grundsätzlich nicht mit dem Flugbetrieb in Zusammenhang und werden hier nicht erläutert. Beide Pa-
ragraphen sind in Originalfassung den Empfehlungen als Anlage 1 beigefügt. 
 

(2a) Grundsätzlich dürfen Sportstätten im Freien und damit auch Modellflugplätze zum Zweck der Ausübung von 
Sport, bei dessen Ausübung es nicht zu Körperkontakt kommt, betreten werden. Zuschauer sind weiterhin nicht 
erlaubt. Dabei ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von min-
destens zwei Metern einzuhalten. 
 

Das Verweilen in der Sportstätte ist mit der Dauer der Sportausübung beschränkt. 
 

Betreiber einer nicht öffentlichen Sportstätte, also auch die Vereine die Modellflugplätze betreiben, sind ver-
pflichtet, von Personen, die sich länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufgehalten haben, zum Zweck der 
Kontaktpersonennachverfolgung den 
 

a. Vor- und Familiennamen und 
b. die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

 

zu erheben. Im Falle von Besuchergruppen, die ausschließlich aus im gemeinsamen Haushalt lebenden Perso-
nen bestehen, ist die Bekanntgabe der Daten von nur einer dieser Besuchergruppe angehörigen volljährigen 
Person ausreichend. Der Betreiber hat diese Daten mit Datum und Uhrzeit des Betretens der nicht öffentlichen 
Sportstätte zu versehen und für die Dauer von 28 Tagen vom Zeitpunkt ihrer Erhebung aufzubewahren und 
danach unverzüglich zu löschen. 
 
 

(2b) Flughäfen und Flugfelder sind nicht mehr Sportstätten gleichgestellt, sodass dort nur die allgemeinen Regeln 
gelten. Während des Aufenthalts im Flugfeldbereich ist gegenüber sonstigen Personen, die nicht im gemeinsa-
men Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Kann aus zwingenden flugbetrieb-
lichen Gründen (z.B. Aufbauen eines Segelflugzeugs, Besteigen eines Luftfahrzeugs) der Mindestabstand im 
Freien kurzfristig nicht eingehalten werden, ist auch im Freien eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 

(FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard zu 
tragen. 

 
 
(2c) Geschlossene Räumlichkeiten von Modellflugplätzen und Flugfeldern dürfen dabei nur betreten werden, 

soweit dies zur Ausübung des Sports im Freiluftbereich erforderlich ist. Neben der Einhaltung des Min-
destabstands ist dabei eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil 
oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard zu tragen. Der Betreiber hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Personen gleichzeitig in den geschlos-
senen Räumlichkeiten aufhalten, dass pro Person 20 m² zur Verfügung stehen; ist der Bereich kleiner als 
20 m², so darf ihn jeweils nur eine Person betreten. 
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(3) Der Betrieb von Luftfahrzeugen ist allein an Bord möglich.  
 

Überdies ist ein Betrieb von Luftfahrzeugen ohne Einhaltung von Mindestabständen möglich:  
 

a. mit im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen und  
b. mit nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem 

Piloten nur zwei Personen befördert werden und von allen Personen eine Atemschutzmaske der 
Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig 
genormtem Standard getragen wird.  

 

Während des Fluges, insbesondere der Rollphasen vor dem Start und nach der Landung, ist im Kabinenraum 
durch möglichst große Öffnungen für sehr guten Luftaustausch zu sorgen. 

 
(4) Auf allgemeine Hygienemaßnahmen ist zu achten: 
 

• In Betriebsräumlichkeiten sind ausreichend Waschmöglichkeiten, mit Seife oder alkoholischen Des-
infektionsmitteln, vorzuhalten. 

• Einhalten der Husten- und Niesetikette 

• regelmäßiges Händewaschen mit Seife für min. 20 Sekunden und/oder desinfizieren 
• regelmäßige Reinigung1) von Betriebsräumlichkeiten (z.B. Türschnallen) mit Desinfektionsalkohol 

und Luftfahrzeugen/-gerät mit Haushaltsreinigern (z.B. Kabinenhauben/-türen, relevante Bedienele-
mente und Ausrüstungsteile wie Fallschirme, Rangiergabeln, Fernsteuerungen usw.) 

• Keine gemeinschaftliche Verwendung von Kopfhören und ähnlicher Ausrüstung, oder gründliche Rei-

nigung1) 
 

1)   Wichtig: Gründliches Abwischen der zu berührenden Oberflächen vor und nach Gebrauch, 
 in Kombination mit Händehygiene! 

 
(5) Für Veranstaltungen gelten die strengen Bestimmungen des § 13 der COVID-19-SchuMaV. 
 
Eine freiwillige Verwendung der „Stopp Corona App“ kann als zweckdienlich angesehen werden. 
 

Letztverantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Grundregeln sind die jeweils verantwort-
lichen Piloten bzw. die Vereinsleitungen und Modellflugplatz-/Zivilflugplatzhalter. 
 
 
 

Für den Bundesvorstand des Österr. Aero-Club 
 
 
 
 

DI Wolfgang MALIK 
Präsident 

Ing. Manfred KUNSCHITZ 
Generalsekretär 
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Information zur Änderungshistorie 
 

Am 7.5.2020 wurden seitens des für die Covid-19-Lockerungs-VO zuständigen Ministeriums einige 
Klarstellungen übermittelt: 
Man findet auf der Homepage des  SOZIALMINISTERIUMS FAQs 

„Wo finde ich Informationen zum Bereich Sport?“ 
Häufig gestellten Fragen zu Auswirkungen des Coronavirus auf de n Bereich Sport  

die zu den FAQs des SPORTMINISTERIUMS führen 
„Sind in den Bereichen Motorflug und Segelflug Checkflüge (d.h. ein Checkpilot sitzt mit dem zweiten Piloten in einer Ma-
schine) erlaubt?“ 
Handlungsempfehlungen für Sportvereine und Sportstättenbetreiber  

die wiederum zur BUNDES-SPORTORGANISATION führen 
Sportartspezifische Empfehlungen - Flugsport:  Handlungsempfehlungen 

und letztlich bei den Empfehlungen vom ÖSTERR. AERO-CLUB enden. 
[ ÖAeC, 08.05.2020 ] 
 

[ ÖAeC, 13.05..2020 ] Eine Novelle der COVID-19-LV mit 15.05.2020, woraus sich Änderungen/Klarstellungen ergaben. 
 

[ ÖAeC, 27.05.2020 ] In Analogie zu Lockerungen im Gastronomie- und Kulturbereich wurden die Empfehlungen überarbeitet.  
 

[ ÖAeC, 15.06.2020 ] Aufgrund Lockerungen in mehreren Bereichen fand eine Überarbeitung statt.  
 

[ ÖAeC, 30.06.2020 ] Aufgrund Neuerungen im Sport- und Veranstaltungsbereich fand eine Überarbeitung statt.  
 

[ ÖAeC, 25.06.2020 ] Aufgrund Neuerungen im Sport- und Veranstaltungsbereich fand eine Überarbeitung statt.  
 

[ ÖAeC, 02.11.2020 ] Aufgrund Ausgabe der COVID-19-SchuMaV fand eine Überarbeitung statt.  
 

[ ÖAeC, 16.11.2020 ] Aufgrund Ausgabe der COVID-19-NotMV fand eine Überarbeitung statt. 
 

[ ÖAeC, 05.12.2020 ] Überarbeitung aufgrund der 2. COVID-19-SchuMaV mit Lockerungen. 
 

[ ÖAeC, 22.12.2020 ] Überarbeitung aufgrund der 2. COVID-19-NotMV mit Lockdown. 
 

[ ÖAeC, 22.01.2021 ] Überarbeitung aufgrund der 3. COVID-19-NotMV mit Lockdown. 
 

[ ÖAeC, 03.02.2021 ] Überarbeitung aufgrund der 4. COVID-19-NotMV. 
 

[ ÖAeC, 05.02.2021 ] Überarbeitung aufgrund der 4. COVID-19-SchuMaV. 
 

[ ÖAeC, 15.03.2021 ] Grundlegende Überarbeitung aufgrund einer Novelle der 4. COVID-19-SchuMaV. 
 

[ ÖAeC, 31.03.2021 ] Update aufgrund der 6. Novelle der 4. COVID-19-SchuMaV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Alltag%2C-Familie%2C-Freizeit.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/?fbclid=IwAR24kH7rKq1FspdeUg9cbfNwrT5nqDOhR-6jo3uKGdXNqpG4Nz3DYfo2xMw
https://aeroclub.at/uploads/images/site/1875/news_kurzbeschreibung/COVID-19_-_Flugbetriebsregeln_200615.pdf
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Anlage 1 
 

Sonderbestimmungen für das Land Vorarlberg 

 

Achtung: Bestimmungen traten mit 25.3.2021 in Kraft. 

 

§ 24. Für das Land Vorarlberg gilt 
 1. abweichend von § 13 Abs. 3 Z 9 sind Zusammenkünfte zum Zweck der Ausübung von Sport im Freiluftbe-

reich, bei dessen Ausübung es nicht zu Körperkontakt kommt, von nicht mehr als 20 Personen, die das 18. 
Lebensjahr nicht vollendet haben zuzüglich drei volljähriger Betreuungspersonen zulässig. Zusätzlich gilt § 13 
Abs. 1 nicht für Zusammenkünfte zum Zweck der Ausübung von Sport in geschlossenen Räumen, bei dessen 
Ausübung es nicht zu Körperkontakt kommt, von nicht mehr als zehn Personen, die das 18. Lebensjahr nicht 
vollendet haben, zuzüglich zwei volljähriger Betreuungsperson, wenn – mit Ausnahme der volljährigen Be-
treuungspersonen – ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Tests zur Eigenanwendung, der in einem be-
hördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurück-
liegen darf, ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 
48 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme 
nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, vorliegt. Abweichend von § 9 Abs. 2 Z 2 dürfen Sportstätten im 
geschlossenen Bereich nach Maßgabe dieser Bestimmung auch durch nicht von § 9 Abs. 2 Z 1 erfasste Per-
sonen betreten werden, wobei § 5 Abs. 1 Z 4 nicht gilt. § 13 Abs. 4 und Abs. 7 sowie § 21 gelten; 

 2. abweichend von § 14 Abs. 1 sind Veranstaltungen im Rahmen der außerschulischen Jugenderziehung und 
Jugendarbeit im Freiluftbereich mit bis zu 20 Personen, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, zuzüg-
lich drei volljähriger Betreuungspersonen zulässig. Abweichend von § 14 Abs. 6 ist die Teilnahme nur zuläs-
sig, wenn ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Tests zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen 
Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, 
ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zu-
rückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 
Stunden zurückliegen darf, vorliegt. § 14 Abs. 2 bis 5 und 7 bis 8 sowie § 21 gelten; 

 3. abweichend von § 7 Abs. 1 ist das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe 
unter folgenden Voraussetzungen und Auflagen zulässig: 

 a) der Betreiber darf Besuchergruppen nur einlassen, wenn diese 
 aa) aus höchstens vier Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten stammen dürfen, 

zuzüglich deren minderjähriger Kinder oder Minderjähriger, denen gegenüber eine Aufsichtspflicht 
besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjähriger, bestehen oder 

 bb) auschließlich aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben; 
 b) der Betreiber darf Kunden nur einlassen, wenn ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-

2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests 
auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, vorgewiesen wird; 

 c) der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Besuchergruppen ein Ab-
stand von mindestens zwei Metern besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur 
räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann; 

 d) Kunden haben eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine 
Maske mit mindestens gleichwertig genormten Standard zu tragen und gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben oder der Besuchergruppe angehören, einen Abstand von zwei Metern ein-
zuhalten; 

 e) für den Betreiber und seine Mitarbeiter gilt bei unmittelbarem Kundenkontakt § 6 Abs. 4; 
 f) der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer 

Nähe der Ausgabestelle erfolgt; 
 g) die Konsumation von Speisen und Getränken darf nur am Verabreichungsplatz erfolgen; 
 h) Selbstbedienung ist unzulässig; 
 i) umfasst die Betriebsstätte insgesamt mehr als 50 tatsächlich zur Verfügung stehende Sitzplätze, ist ein 

COVID-19-Beauftragter zu bestellen. Weiters hat der Betreiber basierend auf einer Risikoanalyse ein dem 
Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsri-
sikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 

 aa) spezifische Hygienevorgaben, 
 bb) Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 
 cc) Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 
 dd) Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken, 
 ee) Regelungen zur Steuerung der Besuchergruppen, 
 ff) Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen.; 
 j) § 21 gilt sinngemäß; 
 4. abweichend von § 12 Abs. 1 ist das Betreten von Freizeit- und Kultureinrichtungen zum Zweck der Inan-

spruchnahme von Dienstleistungen dieser Einrichtungen nach Maßgabe von Z 5 zulässig; 
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 5. abweichend von § 13 Abs. 1 sind Veranstaltungen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten 
Sitzplätzen unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 a) der Veranstalter darf höchstens so viele Teilnehmer einlassen, dass die Hälfte der Sitzplatzkapazität nicht 
überschritten wird, höchstens jedoch 100 Personen; 

 b) Teilnehmer haben durchgehend eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausa-
temventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormten Standard zu tragen; 

 c) es ist ein Abstand von mindestens einem Metern gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsa-
men Haushalt leben, einzuhalten. Kann dieser Abstand auf Grund der Anordnungen der Sitzplätze nicht 
eingehalten werden, sind die jeweils seitlich daneben befindlichen Sitzplätze freizuhalten, sofern nicht 
durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann; 

 d) der Veranstalter darf Teilnehmer nur einlassen, wenn ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Tests zur 
Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Ab-
nahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-
CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen 
Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, vorgewiesen wird; 

 e) für den Betreiber und seine Mitarbeiter gilt bei unmittelbarem Kundenkontakt § 6 Abs. 4; 
 f) die Verabreichung von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen ist unzulässig; 
 g) der Veranstalter hat bei Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen einen COVID-19-Beauftragten zu be-

stellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. Das COVID-19-Prä-
ventionskonzept hat insbesondere Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter und basierend auf einer Risi-
koanalyse Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos zu beinhalten. Hiezu zählen insbesondere: 

 aa) Regelungen zur Steuerung der Besucherströme, 
 bb) spezifische Hygienevorgaben, 
 cc) Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 
 dd) Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 
 ee) Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken, 
 h) § 21 gilt sinngemäß; 
 i) die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Einhaltung der COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenartig 

zu überprüfen; 
 6. abweichend von § 13 Abs. 3 Z 8 gilt § 13 Abs. 1 nicht für Proben und künstlerische Darbietungen ohne Pub-

likum durch Personen, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben zuzüglich einer Betreuungsperson und 
für Proben und künstlerische Darbietungen zu beruflichen Zwecken mit Publikum; § 13 Abs. 6 gilt. 

 
 

Sonderbestimmungen für die Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien 

 

Achtung: Bestimmungen treten mit 1.4.2021 in Kraft, 

in den Bundesländern Burgenland und Niederösterreich mit Ablauf des 6.4.2021 außer Kraft und 

im Bundesland Wien mit Ablauf des 10.4.2021 außer Kraft. 

 

§ 25. Für die Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien gilt 
 1. abweichend von § 2 Abs. 1 ist das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außer-

halb des eigenen privaten Wohnbereichs auch in der Zeit von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr nur zu den in § 2 Abs. 1 
genannten Zwecken zulässig; § 2 Abs. 1 Z 8 gilt mit der Maßgabe, dass das Verlassen des eigenen privaten 
Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zweck des zulässigen 
Betretens von Kundenbereichen von Betriebsstätten gemäß Z 5, zur Inanspruchnahme nicht körpernaher 
Dienstleistungen, zum Zweck zumindest zweiseitig unternehmensbezogener Geschäfte, zum Zweck der Ab-
holung von Waren, den §§ 7 und 8 sowie bestimmten Orten gemäß den §§ 9, 10 und 11 sowie Einrichtungen 
gemäß § 17 Abs. 1 Z 1 und 2 zulässig ist; 

 2. das Betreten und Befahren des Kundenbereichs von 
 a. Betriebsstätten des Handels zum Zweck des Erwerbs von Waren, 
 b. Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder 
 c. Freizeit- und Kultureinrichtungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Freizeit- und Kulturein-

richtungen 
ist untersagt. Lit. a und b gelten nicht zum Zweck zumindest zweiseitig unternehmensbezogener Geschäfte. 
Lit. a und lit. c im Hinblick auf Bibliotheken, Büchereien und Archive gelten nicht für die Abholung vorbestell-
ter Waren, wobei dabei geschlossene Räume der Betriebsstätte und der Kultureinrichtung nicht betreten 
werden dürfen und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von min-
destens zwei Metern einzuhalten ist; 

 3. als körpernahe Dienstleistung gemäß Z 2 lit. b gelten insbesondere Dienstleistungen der Friseure und Perü-
ckenmacher (Stylisten), Kosmetiker (Schönheitspfleger), hierbei insbesondere das Piercen und Tätowieren, 
sowie der Masseure und Fußpfleger; 

 4. als Freizeit- und Kultureinrichtungen gemäß Z 2 lit. c gelten Betriebe und Einrichtungen gemäß § 12 ein-
schließlich der dort vorgesehenen Ausnahmen; 
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 5. Z 2 gilt nicht für 
 a. öffentliche Apotheken, 
 b. Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten) und bäuerliche Direkt-

vermarkter, 
 c. Drogerien und Drogeriemärkte, 
 d. Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln, 
 e. Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, 
 f. Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, die von den Ländern im Rahmen der Behindertenhilfe-

, Sozialhilfe-, Teilhabe- bzw. Chancengleichheitsgesetze erbracht werden, 
 g. veterinärmedizinische Dienstleistungen, 
 h. Verkauf von Tierfutter, 
 i. Verkauf und Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten, das sind insbesondere Feuerlöscher, Schutz-

ausrüstung, Leuchtmittel, Brennstoffe, Sicherungen, Salzstreumittel, nicht aber Waffen und Waffenzube-
hör, sofern deren Erwerb nicht zu beruflichen Zwecken aus gesetzlichen Gründen zwingend unaufschiebbar 
erforderlich ist, 

 j. Agrarhandel einschließlich Tierversteigerungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesprodukten-
handel mit Saatgut, Futter und Düngemittel, 

 k. Tankstellen und Stromtankstellen sowie Waschanlagen, 
 l. Postdiensteanbieter einschließlich deren Postpartner, soweit diese Postpartner unter die Ausnahmen die-

ser Bestimmung fallen sowie Postgeschäftsstellen iSd § 3 Z 7 PMG, welche von einer Gemeinde betrieben 
werden oder in Gemeinden liegen, in denen die Versorgung durch keine andere unter diese Bestimmung 
fallende Postgeschäftsstelle erfolgen kann, jedoch ausschließlich für die Erbringung von Postdienstleistun-
gen und die unter dieser Bestimmung erlaubten Tätigkeiten, und Anbieter von Telekommunikation, 

 m. Tabakfachgeschäfte und Zeitungskioske und 
 n. KFZ- und Fahrradwerkstätten; 

Die Voraussetzungen für das Betreten und Befahren von Betriebsstätten nach § 5 gelten. 
 6. es dürfen nur Waren angeboten werden, die dem typischen Warensortiment der in Z 5 genannten Betriebs-

stätten des Handels entsprechen. 
 


